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Lange bevorUlrich Sieber sich im Jahre 2014 aufmachte, die Islamische Republik
Iran zu besuchen, waren bereits zahlreiche seiner Schriften zum Informationsrecht
dort und trieben ihr Wesen in den Zitaten iranischer Kollegen1 und den Fußnoten
ihrer Arbeiten.2 So liegt es nahe, ihm hier einen kleinen Streifzug durch das iranische
Recht zum Cybercrime anzubieten.

I. Einführung

Bereits in den 1960er Jahren gab es in Iran die ersten Computer in der National-
bank, bei Ölgesellschaften und in der Universität Teheran.3 Iran gehörte dann zu den
Ländern des Nahen Ostens, in denen sich das Internet in den letzten 30, besonders in
den letzten 20 Jahren rasch verbreitete. In den staatlichen Entwicklungsplänenwurde
die Computerisierung für zahlreiche Bereiche des staatlichen Lebens als zu fördern
festgeschrieben.4 In Verwaltung, Justiz, Wissenschaft, Wirtschaft und weiteren Ge-
bieten schritt die Computerisierung schnell voran.WeiteKreise der Bevölkerung, vor
allem der städtischen, schafften sich Zugang zum Internet, einerseits junge Leute,
aber andererseits auch quer durch alle Altersgruppen all diejenigen, die Information
und Kommunikation auf verschiedensten Gebieten suchten – Kultur, Politik, Wirt-
schaft und weiteres –, die sie in der Medienlandschaft Irans nicht fanden. Vor
allem da das Internet seinemWesen nach grenzenlos ist, bedeutete es für viele Men-
schen in Iran eine Öffnung des Tors zu der Welt außerhalb der Islamischen Republik
Iran. 2018 sollen laut Weltbank ca. 70% der Bevölkerung Zugang zum Internet ge-
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